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2 Ü E I T G E  S P R Ü S L C H

Fusionskontrolle

Darf und kann der Staat bei Zusammenschlüssen von Unternehmen eingreifen, oder 
besteht die Gefahr einer Übernahme von Unternehmerfunktionen durch Beamte?

Fusionskontrolle — aber wie?
Wolfgang Kartte, BMWi, Bonn

In einer „vorläufigen Übersicht" 
über die geplante Kartellge

setznovelle, die das Bundes
wirtschaftsministeriums Ende 
vorigen Jahres herausgegeben 
hat, v/ird die derzeitige Kon
zeption der Fusionskontrolle wie 
folgt dargestellt;
□  „Geprüft v/erden alle Zusam
menschlüsse, die die Kriterien 
des § 23 Abs. 1 GWB erfüllen 
(mindestens 20 %  Marktanteil 
oder 500 Mill. DM Umsatz oder 
10 000 Beschäftigte oder 1 Mrd. 
DM Bilanzsumme).
□  Kriterium fü r die Untersa
gung des Zusammenschlusses 
ist die Erlangung oder Verstär
kung einer marktbeherrschen
den Stellung oder die Beseiti
gung der Voraussetzungen für 
einen wesentlichen Wettbewerb 
auf andere Weise.
□  Die Kartellbehörde kann 
einen Zusammenschluß, der die

Untersagungskriterien erfüllt, 
gleichwohl zulassen, wenn dies 
ausnahmsweise aus überwie
genden Gründen der Gesamt
w irtschaft und des Gemeinwohls 
notwendig ist.
□  Den beteiligten Unternehmen 
wird freigestellt, den Zusammen
schluß vor oder — wie bisher — 
nach dem Vollzug anzuzeigen. 
Zeigen die beteiligten Unterneh
men erst nachträglich an, müs
sen sie m it der Auflösung des 
Zusammenschlusses rechnen, 
wenn die Untersagungsvoraus
setzungen vorliegen.
□  Die Prüfung der Marktbe
herrschung nimmt zunächst das 
Bundeskartellamt vor, bei dem 
auch die Anzeigen eingehen. 
Wird der Zusammenschluß vor 
dem Vollzug angezeigt, erte ilt 
das Bundeskartellamt innerhalb 
von drei Monaten seit der An
zeige in den unbedenklichen

Fällen ein Negativattest. Die be
denklichen Fälle werden einer 
unabhängigen Monopolkommis
sion zur Stellungnahme und 
schließlich dem Bundeswirt
schaftsminister zur Entschei
dung vorgelegt. Bei Anzeige vor 
dem Vollzug kann das Bundes
wirtschaftsministerium nur inner
halb von neun Monaten seit dem 
Eingang der Anzeige beim Bun
deskartellamt den Zusammen
schluß untersagen.“

Keine Geheimpolitik

Manchem mag es ungewöhn
lich erscheinen, daß sich das

Bundeswirtschaftsministerium 
schon mit diesen ersten Novel- 
lierungsüberlegungen der öffent
lichen Diskussion gestellt hat. 
Ausschlaggebend dafür war die 
Erkenntnis, daß in dieser so be
deutsamen und schwierigen 
Frage W ettbewerbspolitik nicht

WIRTSCHAFTSDIENST 1970/1! 121



ZEITGESPRXCH

als „Ziethen aus dem Busch“ 
betrieben werden kann. Die 
Fusionskontrolle bedeutet näm
lich — noch mehr als seinerzeit 
das Kartell verbot — etwas völ
lig Neues fü r unser Rechtsden
ken. Dem Staat werden so ein
schneidende Eingriffsbefugnisse 
gegenüber der Wirtschaft ein
geräumt, daß man von den Be
troffenen keine vorbehaltlose 
Zustimmung erwarten kann. 
Selbst die fü r die Wettbewerbs
po litik  Verantwortlichen können 
heute nicht m it Gewißheit Vor
aussagen, wie sich die von 
ihnen projektierte Fusionskon
tro lle  gesamtwirtschaftlich aus
wirken w ird und welches Eigen
leben dieses w irtschaftspoliti
sche Instrument eines Tages 
entfalten könnte. Daher ist es 
einmal notwendig, schrittweise 
vorzugehen, und zum anderen 
ist es erforderlich, daß schon 
bei der Vorbereitung der Re
gierungsinitiative alle interes
sierten Kreise der Öffentlichkeit 
ihr Wissen und ihre Erfahrung 
zur Verfügung stellen, damit ein 
unserer Wirtschaftsordnung ent
sprechender, abgewogener, 
praktikabler, die V ie lfa lt der 
denkbaren Wirtschaftssachver
halte berücksichtigender und 
auch politisch durchsetzbarer 
Lösungsvorschlag zustande 
kommt.

Einige Hitzköpfe scheinen al
lerdings in der Fusionskontrolle 
eine Chance zu sehen, die W irt
schaft endlich in den G riff be
amteter Technokraten zu bekom
men, und möchten daraus am 
liebsten eine A rt Strafgericht 
über die Unternehmer machen. 
Damit zeigen sie aber nur, daß 
sie aus der Erfolglosigkeit aller 
früheren Bemühungen um die 
Einführung einer solchen Kon
tro lle  offenbar immer noch nicht 
gelernt haben, daß man mit 
Emotionen und Alles-oder- 
Nichts-Denken auch in der Wett
bewerbspolitik nicht weiter
kommt. Wer das nicht in Be
tracht zieht, gefährdet die guten 
Ansätze, die im wettbewerbs
politischen Programm der neuen

Die Autoren 
dieses
Zeitgesprächs

M inisterialrat Wolfgang 
Kartte, 42, wechselte nach 
zweijähriger Tätigkeit im  
Bundeskartellamt 1961 ins 
BMWi über. Er war per
sönlicher Referent von 
Bundeswirtschaftsminister 
Schmücker und ist heute 
Leiter der Referate Wett
bewerbspolitik in der Abtei
lung W irtschaftspolitik und 
Europäische zwischen
staatliche Wettbewerbspo
lit ik  in  der Europaabtei
lung des BMWi, Bonn.

Heribert Juchems, 34, DipL- 
Volkswirt, tra t 1961 den 
„Jungen Unternehmern“ 
der Arbeitsgemeinschaft 
Selbständiger Unterneh
mer e. V. (ASU), Bonn- 
Bad-Godesberg, bei. Von 
1963 bis 1968 war er deren 
Geschäftsführer. 1968 wur
de er Mitgeschäftsführer 
der ASU. Seit dem 1. Ja
nuar 1970 le ite t er die 
Arbeitsgemeinschaft als 
alle in iger Geschäftsführer.

Arno Sölter, Dipl.-Kfm., 
le ite t die Abteilung Wett
bewerbsordnung im Bun
desverband der Deutschen 
Industrie (BDI). Er ist Ge
schäftsführer der Arbeits
kreis - Kooperationsförde
rung, Köln, und des For
schungsinstituts fü r Wirt
schaftsverfassung und 
Wettbewerb in  Köln. Außer
dem is t er M itherausgeber 
der Zeitschrift „W irtschaft 
und Wettbewerb“ .

Bundesregierung liegen, und 
den Erfolg derjenigen K rä fte ,, 
die durch behutsames Vorgehen 
und maßvolle Vorschläge eine 
sachliche und weiterführende 
Diskussion des Themas „Fusi
onskontro lle “ in letzter Zeit 
überhaupt erst ermöglicht haben.

Notwendige Präsenz des Staates

Über das „O b“ einer Fusions
kontrolle w ird kaum noch ernst
lich gestritten, nachdem das Bun
deswirtschaftsm inisterium in der 
Diskussion des vergangenen 
Jahres die Erkenntnis durch
setzen konnte, daß eine Präsenz 
des Staates im Bereich der Un
ternehmenskonzentration un
ausweichlich geworden ist, daß 
aber die politisch Verantwort
lichen nicht daran denken, der 
W irtschaft eine Zwangsjacke an
zulegen. Das Interesse richtet 
sich im Augenblick auf die Aus
gestaltung des Prüfungsverfah
rens. Im Vordergrund steht die 
Frage, wer (Bundeswirtschafts
m inister oder Bundeskartellamt) 
die Kontrollentscheidungen tre f
fen soll.

Die gegenwärtige Konzeption 
des Bundeswirtschaftsministeri
ums geht davon aus, daß 
die abschließende, gerichtlich 
nachprüfbare Entscheidung im 
Fusionskontrollverfahren vom 
Ministerium selbst getroffen 
w ird. Das Bundeskartellamt und 
die Monopolkommission helfen 
zwar bei der Erarbeitung der 
Entscheidungsgrundlagen mit. 
Ihre M itwirkung hat jedoch in
ternen Charakter; beide Stellen 
treten insbesondere nicht m it 
Verwaltungsakten hervor.

Entscheidungsmonopol 
des Bundeswirtschaftsministers

Das „Entscheidungsmonopol“ 
des Bundeswirtschaftsministe
riums erg ibt sich aus folgender 
Überlegung: Kriterien fü r die 
Untersagung des Zusammen
schlusses sollen nach dem ge
genwärtigen Stand der Über
legungen die Erlangung oder
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Verstärkung einer marktbeherr
schenden Stellung oder Besei
tigung eines „wesentlichen Wett
bewerbs“ auf andere Weise sein. 
Unter der Voraussetzung, daß 
„ausnahmsweise die Beschrän
kung des Wettbewerbs aus über
wiegenden Gründen der Ge- 
samtwirtschaft und des Gemein
wohls notwendig Ist“ , soll der 
Zusammenschluß aber auch 
dann hingenommen werden kön
nen, wenn eines der genannten 
Untersagungskriterien e rfü llt ist. 
Die Formulierung dieser Aus
nahmeklausel lehnt sich an 
§ 8 GWB (sog. M inisterkartell) 
an. In bezug auf § 8 GWB ist 
die Kartellbehörde nicht das 
Bundeskartellamt, sondern der 
Bundesminister fü r Wirtschaft 
(§ 44 GWB); denn die Beur
teilung von Gesamtwirtschaft 
und Gemeinwohl geht über die 
Aufgaben und Möglichkeiten 
einer Fachbehörde (Bundeskar
tellamt) hinaus. Dasselbe muß 
für die Prüfung von Gesamtwirt
schaft und Gemeinwohl im Rah
men der Fusionskontrolle gelten.

Vorzug 
des einheitlidien Verfahrens

Auch die Befürworter einer 
scharfen Fusionskontrolle erken
nen an, daß es eine derartige 
Ausnahmeklausel geben muß. 
Sie räumen auch ein, daß die 
Entscheidung über Gesamtwirt
schaft und Gemeinwohl Sache 
des Bundeswirtschaftsministers 
ist. Zum Teil w ird aber gefor
dert, das Verfahren in zwei Teile 
aufzuspalten und — gewisser
maßen als ersten Akt — zu
nächst dem Bundeskartellamt 
die selbständige Entscheidung 
zu überlassen, ob ein Unter- 
sagungskriterium (Marktbeherr
schung oder Beseitigung eines 
wesentlichen Wettbewerbs auf 
andere Weise) vorliegt. Erst 
dann, wenn das Bundeskartell
amt in einer förmlichen, rechts
mittelfähigen Verfügung den Zu
sammenschluß untersagt hat, 
sollen nach dieser Auffassung 
die betroffenen Unternehmen

die Möglichkeit haben, den Bun
deswirtschaftsminister wegen 
der Ausnahmegenehmigung an
zurufen. Dessen Entscheidung 
über das Vorliegen der Aus
nahmeklausel (Gesamtwirtschaft 
und Gemeinwohl) wäre dann der 
zweite Akt des Verfahrens.

Für diesen Vorschlag spricht, 
daß die Prüfung der Marktbe
herrschungsfrage in der Tat eine 
Aufgabe fü r das Bundeskartell
amt ist. Auch nach der Konzep
tion des Bundeswirtschaftsmini
steriums soll diese Frage von 
den Fachleuten im Bundeskar
te llam t geklärt werden. Im Mini
sterium besteht nicht die Ab
sicht, das Amt in diesem Punkt 
zu bevormunden, wenn auch die 
abschließende Bejahung oder 
Verneinung der Marktbeherr
schung vom Ministerium ausge
sprochen und verantwortet wer
den soll.

Wenn aber über die Gesamt
w irtschaft- und Gemeinwohlfrage 
erst nach Abschluß eines selb
ständigen Verfahrens des Bun
deskartellamts über die Markt
beherrschungsfrage entschieden 
werden könnte, würde das Kon- 
trollverfahren unerträglich in die 
Länge gezogen werden. Darin 
liegt der einzige Grund fü r die 
Erwägung des Ministeriums, daß, 
wenn man eine vorbeugende 
Fusionskontrolle innerhalb eines 
zumutbaren Zeitraumes (maxi
mal neun Monate) abwickeln 
w ill, beide Prüfungen in einem 
einheitlichen Verfahren vorge
nommen werden müssen. Die 
Einkleidung der Gesamtwirt
schaft- und Gemeinwohlfrage 
in eine Ausnahmekjausel würde 
auch im einheitlichen Verfahren 
das M inisterium dazu zwingen, 
in der Entscheidung die Markt
beherrschungsfrage gesondert 
zu behandeln und insoweit klar 
Stellung zu beziehen.

Verzicht auf Rechtsweg 
unzumutbar

Gegen das Zeitargument ist 
eingewendet worden, es läge ja  
in der Hand der betroffenen Un

ternehmen, durch Rechtsmittel
verzicht gegenüber der Entschei
dung des Bundeskartellamts in 
der Marktbeherrschungsfrage 
und durch sofortige Anrufung 
des M inisteriums das Verfahren 
abzukürzen. M. E. ist dieser Ein
wand unter rechtsstaatlichen 
Gesichtspunkten bedenklich. Die 
förm liche Feststellung durch 
das Bundeskartellamt, daß ein 
Unternehmen oder eine Unter
nehmensverbindung marktbe
herrschend ist, wäre bereits für 
sich allein ein so schwerwie
gender E ingriff (laufende Miß
brauchsaufsicht 1), daß den Be
troffenen ein Verzicht auf den 
verfassungsmäßig garantierten 
Rechtsweg (Art. 19 Abs. 4 des 
Grundgesetzes) nicht zugemu
tet werden könnte. Auf der an
deren Seite könnte es wiederum 
dem Bundeswirtschaftsminister 
und der Monopolkommission 
nicht zugemutet werden, den 
Fall unter den sehr heiklen Ge
sichtspunkten der Ausnahme
klausel zu behandeln, bevor 
nicht abschließend geklärt wäre, 
daß die Entscheidung des Bun
deskartellamts in der Marktbe
herrschungsfrage rechtlich Be
stand hat.

Polemil< gegen das ly/linisterium

Dem Vorschlag, das Fusions- 
kontrollverfahren zwischen Bun
deswirtschaftsministerium und 
Bundeskartellamt aufzuspalten, 
liegt letztlich die Unterstellung 
zugrunde, das M inisterium sei 
als Kontrollbehörde unzuverläs
sig, da es eher als das Bundes
kartellam t geneigt sein werde, 
einem Druck der Interessenten 
nachzugeben. Diese Polemik 
gegen das M inisterium „ver
kauft“ sich vielleicht gut, findet 
aber in der bisherigen Praxis 
m it dem Kartellgesetz keine 
Stütze. Sofern es in der Ver
gangenheit zwischen Ministerium 
und Bundeskartellamt Unter
schiede in der Beurteilung kar
tellrechtlich relevanter Sachver
halte gegeben hat, beruhten sie 
darauf, daß das M inisterium ne-
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ben der rein wettbewerblichen 
Seite auch andere gesamtwirt
schaftliche Aspel<te in Betracht 
zu ziehen hatte. Gerade in der 
Frage, wie der unbestimmte 
Rechtsbegriff „marl<tbeherr- 
schendes Unternehmen“ auszu
legen sei, hat das Ministerium 
das Bundesl<artellamt in den 
letzten Jahren w iederholt zu 
einer weniger engherzigen In
terpretation zu ermutigen ver
sucht. Das geht aus mehreren 
Stellungnahmen der Bundesre
gierung zu den jährlichen Tätig
keitsberichten des Bundeskar
tellamts deutlich hervor.

Bei der Unternehmenskonzen- 
traticn erschöpft sich die ge
samtwirtschaftliche Beurteilung 
jedoch nicht allein in der wett
bewerblichen Betrachtung. Ge
wiß sollen andere Gesichts
punkte nur „ausnahmsweise“ 
Berücksichtigung finden. Wenn 
sie aber vorliegen, gehören sie 
m it zur Gesamtbeurteilung des 
Zusammenschlusses. Eine Auf
spaltung dieser Gesamtbeurtei
lung in der Weise, daß zwei 
verschiedene Behörden nachein
ander jeweils besondere Ver
waltungsakte aufgrund dessel
ben Lebenssachverhalts zu er

lassen hätten, wäre künstlich. 
Da voraussichtlich nur relativ 
wenige, dafür aber sehr be
deutende Zusammenschlußfälle 
„s tre itig “ werden dürften, würde 
ein nicht sachlich begründetes 
Abweichen des Bundeswirt
schaftsministeriums vom Votum 
des Bundeskartellamts in der 
Marktbeherrschungsfrage die 
volle Aufmerksamkeit der Öffent
lichkeit finden. M it anderen 
Worten: Das Ministerium könnte 
sich irgendwelche „Liebesdien
ste “ gegenüber Interessenten 
bei der Beurteilung der Marktbe
herrschung gar nicht leisten.

Für eine wirksame Fusionskontrolle
Heribert Juchems, Bonn

Das Thema Fusionskontrolle 
ist keineswegs neu. Schon 

im Regierungsentwurf von 1955 
zum GWB war sie enthalten, 
desgleichen auch im SPD-Ent- 
wurf von 1964. Daß sie jetzt, 
praktisch im dritten Anlauf, v/ie- 
der auf die Tagesordnung ge
kommen ist, zeigt, daß die Stim
men an Boden gewonnen ha
ben, die die Ungleichgewichtig
keit des geltenden GWB kritis ie
ren; eine Ungieichgewichtigkeit, 
die in der unterschiedlichen Be
trachtung und Behandlung von 
vertraglichen Wettbewerbsbe
schränkungen, also Kartellen, 
und Wettbewerbsbeschränkun
gen infolge marktstarker oder 
marktbeherrschender Stellung 
liegt. Es ist in der Tat nicht 
recht einzusehen, warum zwei 
Komplexe, die in der Wirkung 
zum gleichen Ergebnis führen 
und zudem noch eine gewisse

Substitutionsmöglichkeit bieten, 
m it ungleicher Elle gemessen 
werden. Darauf haben das Bun
deskartellamt und sein Präsi
dent, Professor Günther, eben
so wie die ASU immer wieder 
hingewiesen. Aber auch die 
Bundesregierung sah — in ihrer 
Stellungnahme zum Bericht des 
Bundeskartellamtes 1966 -  be
reits unmittelbar nach Inkraft
treten der Kartellnovelle „An
zeichen dafür, daß die neue Fas
sung des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen nicht 
ausreicht, um sowohl das Ent
stehen marktbeherrschender 
Positionen als auch den Miß
brauch schon bestehender Posi
tionen zu verhindern“ . Demge
genüber sind die strenger be
urteilten vertraglichen Wettbe
werbsbeschränkungen immer 
mehr in den Hintergrund ge
treten: die Bundesregierung gab

für 1968 eine Zahl von etwa 200 
zugelassenen Kartellen (nach 
§§ 2-7 GWB) an — gegenüber 
mehr als 2000 Anfang der drei
ßiger Jahre.

Staatlicher Schutz des 
Wettbewerbs

Das politische Terrain fü r die 
Einführung einer Fusionskon
trolle  in der Bundesrepublik ist 
mit der Zeit ebener geworden. 
Eine wichtige Rolle spielte dabei 
der Wandel in der Beurteilung 
des Konzentrationsproblems. 
Die anfängliche Konzentrations
euphorie, die alles vermieden 
wissen wollte, was der „Ten
denz zur optimalen Betriebs
größe“ hinderlich sein könnte, 
und deren Anhänger generell 
Konzentration m it Fortschritt as
soziierten, machte allmählich 
einer differenzierteren Betrach
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tung des Größenproblems Platz. 
Dazu haben sicherlich auch die 
in der Bundesrepublik erst re d it 
spät bekannt gewordenen Hear
ings des amerikanischen Senats 
beigetragen. Diese Änderung in 
der Beurteilung brachte auch 
eine Wiederaufwertung des 
Wettbewerbsprinzips, das von 
den Gigantomanen vordem mehr 
als ärgerliches Hobby ideologie
blinder, ordnungspoütischer Fa
natiker angesehen wurde.

Ein weiterer Impuls schließ
lich, der die Überlegungen in 
Richtung Fusionskontrolle nach
drücklich förderte, war die im
mer offensichtlicher werdende 
W irkungslosigkeit der Miß
brauchsaufsicht über marktbe
herrschende Unternehmen nach 
§ 22 GWB. Das mag zu einem 
Teil an der geltenden Fassung 
des Gesetzes, zum Teil auch an 
der zu engen Auslegung durch 
die Rechtsprechung liegen; aber 
auch nach einer entsprechenden 
Novellierung scheint es mehr 
als fraglich, ob m it diesem In
strument allein das Konzentra
tionsproblem in den Griff zu 
bekommen ist. Wer meint, eine 
verbesserte Mißbrauchsaufsicht 
mache die Fusionskontrolle 
überflüssig, begnügt sich — 
wenn das Bild erlaubt ist — 
damit, Rettungsmaßnahmen vor
zusehen fü r den Fall, daß das 
Kind in den Brunnen gefallen 
ist. Besser ist es wohl doch, 
überhaupt zu verhindern, daß 
es in den Brunnen fallen kann. 
Die Mißbrauchsaufsicht kann da
her nicht Ersatz, sondern allen
falls Ergänzung fü r die Fusions- 
kontrolie sein.

Versdiärfte
Konzentrationsbewegung

Die Fusionskontrolle ist nicht 
nur sinnvoll, sondern auch not
wendig. Sie ist auch in der Bun
desrepublik unerläßlich, selbst 
wenn das bestimmte ¡nteressen- 
kreise und diejenigen, die ihnen 
publizistisch anhängen, nicht 
oder noch nicht wahrhaben wol
len.

Wenn über den Grundsatz 
Einigkeit besteht — von den 
erwähnten Ausnahmen abgese
hen —, so bleibt doch noch eine 
Reihe von Fragen offen. Eine 
davon könnte lauten: Warum 
brauchen w ir die Fusionskon
tro lle  gerade jetzt, nachdem w ir 
doch bisher ohne sie ausge
kommen sind? — Die Statistik 
g ib t die Begründung: Die Kon
zentrationsbewegung in der 
Bundesrepublik hat sich beson
ders in jüngster Zeit verschärft. 
Griesbach nennt dafür in der 
„Aussprache“ (Heft 10/69) Zah
len, die dies eindeutig belegen. 
Günther hat darauf hingewiesen, 
daß sich nicht nur die Zahl der 
Konzentrationsfäile, die nach 
§ 23 GWB anmeldepflichtig sind, 
von 1968 auf 1969 mehr als ver
doppelt hat, sondern daß die 
Summe des durch Fusionen auf
genommenen Kapitals sich so
gar versechzehnfacht hat. Die 
Konzentrationswelle ro llt — mit 
Schwerpunkt in bestimmten 
Branchen, und zwar in der über
wiegenden Form der horizonta
len Fusion, und in beachtlicher 
Größenordnung. Hier kommt in 
bestimmten Märkten, nach dem 
Ankündigungseffekt der Regie
rungserklärung, die Fusionskon
tro lle  möglicherweise schon zu 
spät.

Ein anderer Einwand liegt in 
der Forderung, daß die Bundes
republik, der (wie es der Bun
deswirtschaftsminister auszu
drücken pflegt) europäische 
„Musterschüler“ , nicht m it einer 
nationalen Fusionskontrolle vor
prellen, sondern die europäische 
Lösung abwarten sollte. Es hat 
sich leider in der Bundesre
publik zu einem unguten Brauch 
entwickelt, all das, was man 
zunächst einmal aus der Dis
kussion bringen möchte, mit 
dem Hinweis auf die bevorste
hende „europäische Regelung“ 
auf die sichere lange Bank zu 
schieben. Von dort braucht ja 
dann zumindest kurzfristig nicht 
allzu viel befürchtet werden. Die
ser europäische Vorrang, dem

auch die Bundesregierung eine 
Zeitlang zuneigte, ist zumindest 
in dieser Frage dubios; gerade 
weil die EWG noch nach prakti
zierbaren Modellen sucht, könn
te die Bundesrepublik durch eine 
eigene vernünftige Lösung ihren 
wettbewerbspolitischen Vorstel
lungen stärkeres Gewicht ver
leihen. Im übrigen duldet die 
Konzentrationsbewegung in der 
Bundesrepublik keinen längeren 
Aufschub — haben w ir doch 
ohnehin schon in der EWG den 
höchsten Konzentrationsgrad.

Keine Beamtenkontrolle

Folgt das Argument, durch 
eine Fusionskontrolle werde die 
unternehmerische Entschei
dungsfreiheit eingeengt. Zu den 
unternehmerischen Entschei
dungsrechten gehöre — sozu
sagen als „vornehmstes“ — 
auch das Recht zur Fusion. — 
Niemand streitet das ab. Aber 
g ilt dieses Recht unbeschränkt? 
Ich bin sicher in meinen Rech
ten, in meiner Freiheit be
schränkt, weil ich mit dem Wa
gen an einer bestimmten Stelle 
nicht überholen darf, obwohl ich 
es gern möchte. Hat das Über
holverbot nicht vielleicht doch 
einen Sinn? Es sollte zu den 
selbstverständlichen Einsichten 
gehören, daß unsere Individual
rechte da ihre Grenze finden, 
wo das Gemeinwohl tangiert 
wird. Das kann — es muß nicht 
— auch bei einer Fusion der 
Fall sein. W ir leben heute nicht 
mehr in der Zeit des Frühkapi
talismus. W ir akzeptieren, daß 
es bestimmte „Verkehrsregeln“ 
gibt. Und wenn jemand das als 
dirigistisch bezeichnet, so zeigt 
er nur, daß er im ordnungspoli
tischen Vokabular nicht ganz zu 
Hause ist.

Im Streit um die Fusionskon
tro lle  hat ein Gegenargument, 
das früher zu den beliebtesten 
zählte, an Bedeutung verloren: 
Das sind die berüchtigten „O ber
regierungsräte“ , die in die Unter
nehmen hineinregieren. Weil sie
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SO wirkungsvoll abschreckend 
sind, tauchen sie allerdings auch 
heute m itunter noch einmal auf. 
Ihre Entstehung verdanken sie 
wohl in erster Linie einer Un
gereim theit des derzeitigen 
GWB, das im § 5 Abs, 2 und 3 
die Kartellbehörde mit der Prü
fung eines Rationalisierungser
folgs beauftragt — was Kartte 
zu Recht als „ausgesprochenen 
Fauxpas gegenüber dem markt
wirtschaftlichen Konzept“ be
zeichnet. Weder Kartellamt noch 
Ministerien sind in der Lage, 
den Rationalisierungserfolg einer 
unternehmerischen Entscheidung 
zu beurteilen: die Frage fä llt 
auch nicht in ihren Kompetenz
bereich, denn die betriebswirt
schaftliche Effizienz muß aus
schließlich Sache des betreffen
den Unternehmens sein. Der 
Kartellbehörde obliegt der 
Schutz der Ordnung, des Wett
bewerbs — nicht mehr und nicht 
weniger, und zwar auch im Zu
sammenhang mit der Fusions
kontrolle. Das Wirtschaftsmini
sterium hat bei der Vorstellung 
seiner eigenen Änderungsvor
schläge eindeutig klargemacht, 
daß die unternehmerischen Mo
tive für eine Fusion, daß mög
liche Rationalisierung oder w irt
schaftlicher Nutzen infolge eines 
Zusammenschlusses nicht Prü
fungsgegenstand sein dürfen, 
sondern ausschließlich die Frage, 
ob der Wettbewerb durch die 
Fusion beeinträchtigt wird. Von 
einem betriebswirtschaftlichen 
Hineinreden kann also keine 
Rede sein.

„Mittelstandsfeindlichkeit“ 
der Fusionsl<ontrolIe

ln das Repertoire der Gegner 
einer Fusionskontrolle gehört 
natürlich der Hinweis, daß ein 

, solches Instrument auch oder 
sogar vor allem die mittleren 
Unternehmen träfe und in ihrer 
Entfaltung behindere. Diese Be
hauptung bleibt m itunter in der 
Öffentlichkeit nicht ohne W ir
kung, denn wer möchte schon 
den braven Mittelunternehmen,

die in der Bundesrepublik of
fiziell immer als förderungswür
dig gelten, solche Schwierigkei
ten machen? Wenn die Fusions
kontrolle mittelstandsfeindlich 
ist, muß es eigentlich über
raschen, warum z. B. ausgerech
net der Diskussionskreis M ittel
stand der CDU/CSU-Fraktion sie 
befürwortet. Aber man erinnert 
sich, daß es zur üblichen Praxis 
bestimmter Interessenten gehört, 
wegen des besseren Eindrucks 
in der Ö ffentlichkeit die m ittel
ständischen Unternehmen „vor
anzuschicken“ . Da wird dann 
verbreitet, daß nach Einführung 
einer Fusionskontrolle mittlere 
Unternehmen ihrer Wachstums
chancen beraubt seien, daß für 
sie keine Möglichkeiten mehr 
bestünden, sich an Große anzu
lehnen, daß sie, wenn nicht 
überhaupt unverkäuflich, so doch 
nur noch unter Wert verkauft 
werden könnten. Erschreckende 
Visionen! Hier w ird, um die 
Argumentation eindrucksvoller 
zu machen, kurzerhand eine 
Fusionskontrolle m it einem ge
nerellen Fusionsverbot gleich
gestellt, was bislang allerdings 
noch nicht einmal von den übel
sten Ideologen „unserer gängi
gen transzendenten Wettbe
werbsphilosophie“ (Mundorf) in 
Erwägung gezogen worden ist.

Selbstverständlich ist es rich
tig, daß eine Fusionskontrolle 
nicht ein Sonderrecht fü r eine 
bestimmte Gruppe von Unter
nehmen sein kann, sondern 
grundsätzlich fü r alle Unterneh
men gelten muß, die bestimmte 
festzulegende Kriterien erfüllen. 
In welche Richtung sie jedoch 
hauptsächlich zielt, zeigen auch 
bereits die Vorschläge des Bun
deswirtschaftsministeriums, die 
hinsichtlich der quantitativen Kri
terien an den § 23 GWB an
knüpfen und keineswegs die 
Fusion irgendeiner Firma Müller 
m it Schulze im Visier haben.

Bleibt das Marktanteilskrite
rium von 20% , das entspre
chend § 23 GWB ebenfalls als

Aufgriffsmöglichkeit gelten soll 
und das — soviel ist sicherlich 
richtig — durchaus auch von 
m ittleren Unternehmen erreicht 
oder überschritten werden kann. 
Es handelt sich dabei um Un
ternehmen, die Marktlücken auf
gespürt haben und mit Spezial
produkten in den entsprechend 
engen Märkten zu einem sehr 
hohen Marktanteil gekommen 
sind. Diese Spezialmärkte dürf
ten wegen des geringen Umsatz
volumens gesamtwirtschaftlich 
und auch wettbewerbspolitisch 
kaum von sehr großer Bedeu
tung sein. Das g ilt um so mehr, 
als die mißbräuchliche Ausnut
zung einer starken Stellung in 
einem solchen Markt, zu dem 
der Zugang bereits m it gerin
gem Kapitaleinsatz möglich ist, 
in kurzer Zeit neue Wettbewer
ber auf den Plan rufen wird. Für 
solche Fälle ist die Fusionskon
tro lle  möglicherweise ein etwas 
überdimensioniertes Instrument. 
Falls man der Kartellbehörde 
nicht entsprechende wettbe
werbspolitische Toleranz in Ba
gatellfällen zutraut, die ja  auch 
im Sinn der GWB-Novelle liegt, 
könnte erwogen werden, das 
Marktanteilskriterium  nur kumu
lativ m it einem der quantitativen 
Kriterien des § 23 GWB einzu
setzen oder aber — so hat es 
die ASU vorgeschlagen -  es 
nur von einem bestimmten Um- 
satzvoiumen an, z. B. 25 Mill. DM, 
wirksam werden zu lassen. Da
mit würden ordnungspolitische 
Sündenfälle in gesamtwirtschaft
lich uninteressanter Größenord
nung im Vertrauen auf automa
tische M arktkorrektur hingenom
men — was wettbewerbspolitisch 
nicht unvertretbar erscheint.

Verfahren der Fusionskontrolie

Damit sind w ir bereits bei der 
Frage, w ie die Fusionskontrolle 
in der Bundesrepublik ausgestal
tet werden sollte. Die Vorstel
lungen, die innerhalb des Bun
deswirtschaftsm inisteriums an
gestellt wurden, sind erfreu
licherweise sehr frühzeitig der
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interessierten Öffentlichkeit m it
geteilt worden.

Das Verfahren der Fusions
kontrolle, wie es sich aus der 
Konzeption des Ministeriums 
ergibt, muß allerdings eine 
Reihe von Fragen aufwerfen. 
Wenn es der erklärte Sinn 
der Fusionskontrolle ist, eine 
Beschränkung des Wettbewerbs 
zu verhindern, überrascht es, 
daß die Entscheidung über 
„wettbewerbsbedenkliche“ Fälle 
dem Ministerium übertragen 
werden soll. Nach der ganzen 
Konstruktion des GWB g ibt es 
hierfür eine zuständigere In
stanz: das Bundeskartellamt,
das ja auch nach den Vorschlä
gen des Ministeriums in den un
bedenklichen Fällen Negativ
atteste erteilen soll. Bei dieser 
Kritik geht es nicht um eine 
spitzfindige Kompetenzerörte
rung, sondern um die Erhaltung 
der klaren Linien im Verfahren 
der Wettbewerbspolitik. Das gel
tende GWB kennt nur einen Fall, 
in dem die „höhere Autoritä t“ , 
der Bundeswirtschaftsminister, 
die unter wettbewerbspolitischen 
Gesichtspunkten getroffene Ent
scheidung des Bundeskartellam
tes korrigieren oder aufheben 
kann: Das ist der § 8, das so
genannte „M in isterkarte ll“ aus 
Gemeinwohlgründen, die unbe
stritten höher rangieren als die 
ordnungspolitischen. Der Fall ist 
jedoch ausdrücklich als Ausnah
me deklariert. Es wäre -  nach

Meinung der ASU — nur konse
quent, wenn diese „Zweistufig- 
ke it“ auch im Verfahren der Zu
sammenschlußkontrolle einge
halten würde. Das Kartellamt er
te ilt entweder ein Negativattest 
oder aber das Untersagungskri
terium ist gegeben, d. h. die be
absichtigte Fusion würde eine 
Wettbewerbsbeschränkung erge
ben. Hier g ib t es nur eine Kon
sequenz; die Untersagung durch 
das Kartellamt, gegen dessen 
Entscheidung, die begründet und 
veröffentlicht werden muß, den 
Betroffenen der Rechtsweg of
fensteht. Das Verbot gilt, es sei 
denn, der Bundeswirtschaftsmi
nister macht — „ausnahmswei
se“ — Gemeinwohlgründe gel
tend; das sind außerwettbe
werbspolitische, kurz; politische 
Gründe, fü r die er dann auch 
die Verantwortung zu überneh
men hat.

In der Praxis könnte das Ver
fahren so aussehen, daß bei 
einer ablehnenden Entscheidung 
des Kartellamts die Betroffenen 
neben dem Rechtsweg einen 
„M in isterantrag“ stellen, wobei 
sie bis zur Entscheidung des 
M inisters Aussetzung des Ver
fahrens beantragen. Sollte der 
Minister „ausnahmsweise“ ge
nehmigen, in der Entscheidung 
des Kartellamtes jedoch eine 
Feststellung enthalten sein, die 
die Rechtsposition der Betrof
fenen verschlechtert, so haben 
sie die Möglichkeit, in diesem

Punkt das Verfahren weiterzu
verfolgen.

Unnötige IVIonopolkommission

Zum weiteren Kritikpunkt „M o
nopolkommission“ : Ihre Not
wendigkeit ist schlechterdings 
nicht einzusehen. Betriebswirt
schaftliche Gesichtspunkte kön
nen bei Entscheidungen im Rah
men der Fusionskontrolle keine 
Rolle spielen; die wettbewerbs
politische Prüfung liegt beim 
Bundeskartellamt: „überwiegen
de Gründe der Gesamtwirtschaft 
oder des Gemeinwohls“ zu be
rücksichtigen ist Aufgabe des 
Ministers — was bleibt also noch 
für die Monopolkommission? 
Höchstens die A libifunktion der 
sachverständigen Berater. Die 
ASU plädiert daher für eine 
klare Trennung: hier Kartellamt 
— hier Wirtschaftsminister.

Diese Kritik an einzelnen Vor
stellungen des Bundeswirt
schaftsministeriums soll nicht 
verwischen, daß in der Sache 
selbst Übereinstimmung besteht. 
W ir brauchen in der Bundes
republik eine wirksame Fusions
kontrolle, und w ir brauchen sie 
möglichst bald — im Interesse 
der Erhaltung unserer Wettbe
werbsordnung, aber auch im In
teresse der Wirtschaft. Zur Fu
sionskontrolle, darauf hat Pro
fessor Günther nachdrücklich 
hingewiesen, g ibt es nur eine 
einzige Alternative: die staat
liche Dauerkontrolle.
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Rückfall in nationalwirtschaftliche Denkkategorien

Arno Sölter, Köln

Der nationale und internatio
nale Wettbewerb, die Dyna- 

mil< der technischen Entwiclc- 
lung und die ständigen Wand
lungen im Bedarf zwingen den 
Unternehmer, alle Chancen der 
Leistungssteigerung und Fort
schrittsförderung zu nutzen. An
gesichts der enormen Kompli
ziertheit und V ielfältigkeit un
seres Produktions- und Vertei- 
iungsapparates und des durch 
den „ständigen Wandel“ beding
ten hohen Kräfte- und M ittel
einsatzes kann der Unterneh
mer in aller Regel das, was er 
unternehmen w ill oder unter den 
gegebenen bzw. zu erwartenden 
Wettbewerbsbedingungen unter
nehmen muß, nicht im Allein
gang bewältigen. Zur optimalen 
Funktionserfüllung bzw. zur Re
alisierung des uralten und denn- 
noch ewig jungen Gesetzes der 
Arbeitsteilung und Arbeitszu
sammenfassung muß er Funk
tionen aus- oder eingliedern. 
Der Unternehmer muß sich spe
zialisieren, d. h. er muß Dezen
tralisation bzw. „Konzentration“ 
auf Spezialaufgaben (wie Spe
zialitätenfertigung, Zulieferungs
prinzip, Absatzmittlertätigkeit) 
betreiben, oder er muß nach in
ternem oder externem Wachs
tum streben (sich m it anderen 
„konzentrieren“ ).

Externes Wachstum unabdingbar

Externes Wachstum ist -  
ebenso wie externe Dekonzen
tration — in einer auf höchste 
Leistungssteigerung und Fort
schrittsförderung bedachten W irt
schaft ein unabdingbarer Unter
nehmensparameter. Es dient der 
Betriebs- und/oder Vertriebsop
tim ierung, der Verbreiterung der

Angebotspalette und der Unter
nehmensoptimierung. Letztere 
umfaßt die Optimierung des For- 
schungs- und Entwicklungspo
tentials, das Finanzierungsopti
mum sowie die „optimale Wett
bewerbseinheit“ . Diese soll ver
hindern, daß der Unternehmer 
wie eine Mimose im Winde allzu 
leicht den Fährnissen des Mark
tes erliegt; sie soll ihn in die 
Lage versetzen, Marktchancen 
optimal wahrzunehmen. Es gibt 
heute noch Wettbewerbstheore
tiker, die nur das innere Wachs
tum von Unternehmen als 
„m arktkonform “ ansehen. Eine 
realistische Sicht führt jedoch 
zu der Erkenntnis, daß eine W irt
schaft, die ausschließlich auf in
ternes Wachstum angewiesen 
ist, fundamental gegen das Ge
setz der Arbeitsteilung und - Z u 

sammenfassung verstoßen wür
de und daher höchst unproduk
tiv wäre.

Strukturoptimierung als 
Unternelmieraufgabe

Die ständige Strukturoptim ie
rung ist eine moderne Unterneh
meraufgabe per excellence. Der 
„Strukturwettbewerb“ ') ist ge
radezu Voraussetzung fü r den 
„Fortschrittswettbewerb“ und 
damit w ichtigster Wettbewerbs
parameter. Die höchste Entwick
lungsstufe des Marktes wird in 
Zukunft nicht mehr der Markt 
der Waren oder Dienstleistungen 
sein, auch nicht der Markt der 
Ideen und Problemlösungen, 
sondern der „Unternehmens
m arkt“ , d. h. das Angebot und 
die Nachfrage an Unternehmen

') A. S ö l t e r ;  Von der vollständigen 
Konkurrenz zum Strukturwettbewerb. In; 
Wirtschaft und Wettbewerb 1967, S. 108 ff.

und Unternehmensteilen bzw. 
Beteiligungen. Dieser Markt muß 
sich grundsätzlich frei nach den 
jeweiligen Erfordernissen unter
nehmerischer Optimierung voll
ziehen können. M it einer staat
lichen Fusionskontrolle würde 
der unzulängliche Versuch ge
macht werden, anstelle der In
te lligenz des Wettbewerbs und 
des unternehmerischen Optimie- 
rungsstrebens einen Behörden
akt treten zu lassen und damit 
das Wettbewerbsgeschehen zu 
verzerren und zu beschränken. 
Nicht nur das externe Wachstum, 
sondern auch die externe De
konzentration würden behindert 
werden, denn das Streben, sich 
von Betrieben oder Betriebstei
len zu trennen, weil man diese 
nur suboptimal betreiben kann 
oder weil man aufgrund der frei
gewordenen Mittel andere Pro
jekte in Angriff zu nehmen 
wünscht, würde wesentlich ge
hemmt werden.

Mittiere Unternehmen als 
Hauptbetroffene

Die Diskussion um die Ein
führung einer nationalen Fu
sionskontrolle stand bisher zu 
sehr unter dem Stichwort „Groß
unternehmen“ . Ebenso und so
gar noch einschneidender wür
den jedoch mittelständische 
Unternehmen von dieser neuen 
Form der Staatsintervention be
troffen werden, wenn sie mit 
anderen mittelständischen Un
ternehmen Zusammengehen wol
len oder um eine Aufnahme oder 
Kapitalbeteiligung durch ein gro
ßes Unternehmen bemüht sind. 
Von allen Seiten wird heute den 
kleinen und mittleren Unterneh
men geraten, sich zu speziali
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sieren und Marktlücken aufzu
spüren (Segmentierungs-, Markt
nischen-, Heterogenisierungs- 
politik). Haben die Unternehmen 
mit dieser Politik Erfolg, d. h. 
gelingt ihnen die Heterogenisie- 
rung gegenüber dem Angebot 
der „Großen“ , erreichen sie zu
mindest für eine gewisse Zeit 
ein „M ini-M onopol“ . Wenn aber 
die „Marktbeherrschung" oder 
bereits die „M arktstärke“ das 
wesentliche Kriterium fü r die 
Fusionskontrolle ist, wären die
se Unternehmen deren Haupt
betroffene.

Für die Mini-Monopolisten 
kann ein Zusammengehen mit 
anderen mittelständischen Un
ternehmen oder die Aufnahme 
einer Kapitalbeteiligung bei 
Großen aus folgenden Gründen 
erforderlich sein:
□  Bei Familienunternehmen mö
gen die Nachfolger nicht gew illt 
oder befähigt sein, das Unter
nehmen weiterzuführen:
□  der Heterogenisierungscha- 
rakter der Erzeugnisse mag ver
lorengehen:

□  durch „Nachziehen“ der Kon
kurrenz w ird das Mini-Monopol 
aufgelöst;

□  der Kapitalbedarf (neue Ver
fahren, Erweiterungserfordernis
se, Forschungs- und Entwick
lungsaufwendungen) mag so 
groß werden, daß man ihn im 
Alleingang nicht bewältigen 
kann.

Im Falle nicht spezialisierter 
Fertigung kann das Anlehnungs
oder Aufgabeerfordernis kleiner 
und m ittlerer Unternehmen noch 
größer sein als bei Minimono
polisten. Entwicklungen der Ver
fahrenstechnik wie des Bedarfs 
können zur Folge haben, daß 
mittelständische Unternehmen 
in die suboptimale Zone gera
ten. Hier bietet sich die Kon
zentration als sinnvollste Form 
der Strukturpolitik an.

Die praktische Erfahrung lehrt, 
daß angesichts dieser Umstän
de in der Regel nicht die „K le i
nen von den Großen geschluckt“ 
werden, sondern daß die Klei

nen sich den Großen zur Über
nahme oder Beteiligung anbie
ten. Unter diesem Aspekt wäre 
eine Fusionskontrolle geradezu 
mittelstandsfeindlich.

Kooperationsförderung ais 
Konzentrationsbremse

Nach Meinung vieler Wettbe
werbspolitiker besteht ein fun
damentales Ungleichgewicht zwi
schen § 1 (Kartelle) und §§ 22, 
23 (Marktbeherrschung, Konzen
tration) des Kartellgesetzes. Zu
nehmend wird daher seit Jah
ren gefordert, eine Symmetrie 
zwischen den verschiedenen For
men der Unternehmenszusam
menfassung herzustellen. In der 
Tat müssen w ir anerkennen, daß 
die Konzentration grundsätzlich 
ebenso einen Unternehmenspa
rameter darste llt wie der Bei
tr itt zum und das Wirken im 
Kartell oder in einer Koopera
tion. Wenn und insoweit daher 
m it diesen Instrumenten der 
Unternehmenspolitik gleichartige 
Ziele verfolgt werden, ist eine 
Parallelität nicht zu leugnen.

parschuld -  Verschreibungen der Bank 
für Gemeinwirtschaft.
Steigender "Wertzuwachs ohne Kursrisiko.

BfG
Bank für Gemeinwlrtschafi
Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet einschließlich West-Berlin
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Während das „K arte ll“ mehr 
ordnende Funktionen hat, w ill 
die moderne „Kooperation“ mehr 
den Wettbewerb fördern. Zwi
schen Kooperation und Konzen
tration besteht daher enge Mo
tiv-Verwandtschaft.

Orthodoxe Wettbewerbstheo
retiker sind sich aber offensicht
lich noch immer nicht im klaren 
darüber, daß sie m it ihrer For
derung nach Fusionskontrolle 
m ittelbar den alten, aber stets 
verleugneten Satz bestätigen, 
wonach ein Kooperationsverbot 
zur Konzentration führt. Da das 
konventionelle Kartell aus ver
schiedenen Gründen auch unter
nehmenspolitisch nur noch be
grenzte Realisierungschancen 
hat, sollte um so mehr bezüglich 

-der Kooperation die Devise lau
ten: „Kooperationsförderung als 
wirksamste Konzentrationsbrem
se!“ .

Gefahr des Dirigismus

Ebenso wie der Staat das 
Recht hat, über Kartelle und 
Kooperationen zu wachen, muß 
er m. E. als „Rahmenlenker“ aus 
ökonomischen, gesellschaftspoli
tischen und politischen Gründen 
auch die Befugnis haben, etwai
ge mißbräuchliche Konzentra
tionen zu überwachen bzw. 
Überkonzentrationen hintanzu
halten. W ir können heute nicht 
mehr ökonomische Probleme nur 
ökonomisch, unternehmenspoli
tische Probleme nur unterneh
menspolitisch und technische 
Probleme nur technisch sehen 
und lösen wollen. Das Recht des 
Staates auf „Rahmenstruktur- 
po litik “ w irft aber zugleich 
schwerwiegende Probleme auf, 
die aus Raumgründen nachfol
gend nur in Kürze erörtert wer
den können.

Hierzu seien drei oft zitierte 
Kriterien staatlicher Fusionskon
tro lle  genannt: „Ein zuverlässi
ger Gradmesser zur Beurteilung 
des volkswirtschaftlichen Nut
zens von Konzentrationen ist 
die Beeinflussung der Wettbe
werbsintensität auf dem M arkt“ .

Ferner: „Zusammenschlüsse
müssen in jedem Einzelfalle dar
auf überprüft werden, ob die 
volkswirtschaftlichen Vorteile 
schwerer wiegen als die Nach
te ile “ . Oder: „Fusionen sind dann 
schädlich, wenn der funktions
fähige Wettbewerb beeinträchtigt 
und eine marktbeherrschende 
Stellung erreicht w ird “ . Wenn in 
diesem oder ähnlichem Sinne 
immer wieder behauptet wird, 
der Staat müsse und könne den 
funktionsfähigen Wettbewerb 
feststellen, so antworte ich dar
auf: „Diese Behauptung kann 
nur Ausfluß des Anspruches 
sein: ,Was Wettbewerb ist, be
stimme ich!’ “ .

Auf diese Weise geraten w ir 
aber allzu leicht in die „Wett
bewerbsbewirtschaftung“ , d. h. 
man verfährt etwa ebenso wie 
Bewirtschaftungsbeamte, die be
stimmen, welche Kontingente 
usw. den Unternehmen zugeteilt 
werden. Fusionskontrolle bedeu
tet somit stets: Übernahme von 
Unternehmerfunktionen durch 
Beamte.

Unmeßbare lUlarittmacht

Die Schwierigkeit beginnt mit 
der Messung des sog. Konzen
trationsgrades. Wie so oft, ver
beißt sich hier die National
ökonomie in Gedankenspekula
tionen. Selbstverständlich kann 
man für ein bestimmtes Erzeug
nis den Marktanteil eines bzw. 
zweier oder mehrerer Unterneh
men, die sich konzentrieren wol
len oder konzentriert haben, be
rechnen. Diese rein numerische 
Größe sagt aber selten etwas 
über den Grad der Wettbewerbs
intensität aus. Zudem pflegen 
sich die Marktanteile ständig zu 
ändern. In einer dynamischen 
Wirtschaft kann überdies der 
höhere Konzentrationsgrad den 
Charakter der zusammenge
schlossenen Unternehmen wie 
auch des Marktes total verän
dern und zwar in der Regel in 
Richtung einer Dynamisierung.

Vollkommen „ins Schwimmen“ 
muß eine Fusionskontrolle bei

der konglomeraten Konzentra
tion geraten ^). Kein Fusions
kontrolleur kann feststellen, ob 
die Übernahme etwa eines Toi
lettenpapierunternehmens durch 
einen Hersteller von Außenbord
motoren den Wettbewerb be
schränkt oder nicht.

Gefahr der Ausweitung

Der Vorschlag des BMWi zur 
Einführung einer Fusionskontrol
le z ie lt darauf ab, nicht nur den 
Wettbewerbsmechanismus bzw. 
das Ausmaß der Wettbewerbs
beschränkung einer Fusion zu 
prüfen, sondern darüber hinaus 
auch Fragen der Strukturpolitik, 
des Gemeinwohls, der Sozial
politik usw. in die Betrachtung 
einzubeziehen. Das erklärte Ziel 
dieser beabsichtigten Regelung 
soll sein, nur „ganz große 
Fische“ zu erfassen. Wenn aber 
d ie S trukturpolitik  in die Kon
tro lle  einbezogen w ird, so kann 
es eines Tages — besonders 
wenn eine neoliberal ausgerich
tete Monopolkommission in die 
Prüfung eingeschaltet werden 
sollte — dazu kommen, daß das 
strukturpolitische Element „nach 
unten“ ausgeweitet w ird in dem 
Sinne, daß auch Fusionen ab
gelehnt werden, die zwar nicht 
zu einer marktbeherrschenden 
Stellung führen, aber uner
wünscht sind, weil man grund
sätzlich die Kleinheit von Un
ternehmen als strukturpolitische 
Idealnorm ansieht.

Die Frage lautet also: Bleibt 
es bei der Fusionskontrolle für 
die ganz Großen, wie immer 
wieder versichert w ird? Weitet 
sich ferner die Fusionskontrolle 
nicht eines Tages zu einer In
vestitionskontrolle aus? Ist erst 
ein Fuß in der Türschwelle, ist 
die Fusionskontrolle erst einmal 
etabliert, bre itet sie sich mög
licherweise immer weiter aus.

2) A. S ö l t e r :  Das Mischunternehmen 
in der Wettbewerbsordnung. In: Notwen- 
diglieit und Gefahr der wirtschaftlichen 
Konzentration In nationaler und Inter
nationaler Sicht (Franlifurter Gespräche der 
List-Gesellschaft, 1969), Basel / Tübingpn 
1969, S. 153 ff.
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Wie stark unsere Wettbewerbs
theorie und zum Teil auch un
sere amtliche Wettbewerbspoli
tik bereits dem Geiste des D iri
gismus verfallen ist, erg ibt sich 
daraus, daß zwar die wirtschaft
liche Konzentration als eine be
denkliche oder gar gefährliche 
Erscheinung kritis iert w ird und 
daß den Gegnern der Fusions
kontrolle kurzerhand ein Interes
sentenstandpunkt unterstellt 
wird, daß aber mit keinem Wort 
erwähnt wird, welche Nachteile 
eine staatliche Fusionskontrolle 
haben könnte. Als ob „der Staat“ 
ein überirdisches Wesen mit un
fehlbarem Blick für „das Rich
tige“ wäre?!

Behinderung 
der Wettbewerbsfähigkeit

Noch weitere gewichtige Argu
mente sprechen gegen die Ein
führung einer nationalen Fusi
onskontrolle. „K le in “ und„G roß“

sind relative Begriffe. Deutsche 
Großunternehmen können Z- B. 
im Vergleich zu amerikanischen 
Unternehmen Zwerge sein. 
Größtunternehmen mit hoher Ka
p ita lkraft („Technokratien“ nach 
Galbraith) können notfalls (d. h., 
fa lls eine Fusionskontrolle im 
Wege stehen sollte) auf exter
nes Wachstum verzichten bzw. 
angestrebte neue Tätigkeitsbe
reiche intern finanzieren. Nicht 
so kapitalkräftige oder nicht so 
diversifizierte Unternehmen, die 
m ittels Konzentration, also ex
tern wachsen und sich optim ie
ren müssen, wären daher im 
Falle einer Fusionskontrolle dis
krim iniert. Dieser Gesichtspunkt 
hat entscheidende Bedeutung 
bei einem Vergleich der hoch
konzentrierten US-lndustrie mit 
den noch stark zersplitterten 
europäischen Industrien.

Industriewirtschaft Ist heute 
weitgehend europäische oder

gar Weltwirtschaft. Auch die 
deutsche Industrie muß daher 
auf übernationale Arbeitsteilung 
hinarbeiten. Durch eine natio
nale Fusionskontrolle kann die 
nationale, jedoch europäisch 
oder weltweit konzipierte Wett
bewerbsentfaltung deutscher Un
ternehmen beeinträchtigt wer
den. Es wird immer wieder unbe
achtet gelassen, daß Konzentra
tion Offensiv-Konzentration, aber 
auch Defensiv- oder Anpas
sungskonzentration sein kann. 
Selbst wenn deutsche Unterneh
men auf erstere verzichten w oll
ten, könnten sie doch zur Defen
sivkonzentration (z. B. gegen 
US-Unternehmen) gezwungen 
sein. Deren Behinderung würde 
daher eine Wettbewerbsbeein
trächtigung für die deutsche In
dustrie bedeuten.

Neuerdings heißt es, eine iso
lierte nationale Fusionskontrolle 
könnte eine Vorreiterrolle in der

V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N  DES H A M B U R G I S C H E N  W E L T - W I R T S C H A F T S - A R C H I V S  

N E U E R S C H E I N U N G  :

PORTFOLIO-KAPITALEXPORT UND ZAHLUNGSBILANZ
von Hans-Eckarf Scharrer

Der bedeutende deutsche K iip ita lexpo rt der letzten Jahre w ird  von 
der Bundesregierung nicht zuletzt aus zahlungsbilanzpolitischen Er
wägungen begrüßt. Die vorliegende Studie leistet einen umfassenden 
Beitrag zur Q uantifiz ie rung der W irkungen, die vom in ternationalen 
Effektengeschäft au f die Zahlungsbilanz der G läubigerländer aus
gehen. Nach einer kritischen Darstellung der klassischen analytischen 
Ansätze werden die Nettow irkungen sowohl von einm aligen Trans
aktionen als auch von Investitionsströmen in A bhäng igke it vom Trans
aktionstyp und von den reservepolitischen Verhaltensweisen der Schuld
nerländer abgeleitet.

Oktav, 242 Seiten, 1970, DM 34,—
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EWG spielen. In einer Studie 
des BMWi w/ird demgegenüber 
festgestellt, Franl<reich und Ita
lien würden niemals an eine 
Fusionskontrolle im eigenen 
Land denken, ein einseitiger 
deutscher Schritt unter dem 
Aspekt eines Vorreiters für eine 
Fusionskontrolle auf EWG-Ebene 
„bedarf daher sehr reiflicher 
Überlegungen“ . Somit könnte 
die angebliche Pionierarbeit in 
W irklichkeit eine Kastriertat 
sein! Im Schatten der deutschen 
Selbstbeschränkung könnten 
sich ausländische Unternehmen 
uneingeschränkt entfalten. Das 
Wort von Min.-Dir. Dr. Schlecht 
(BlVIWi) aus dem Jahre 1968 
„in  Sachen Fusionskontrolle ist 
der nationale Zug abgefahren“ 
g ilt daher nach wie vor.

Ich meine daher, daß eine 
innerdeutsche Fusionskontrolle

□  gegen den „EWG-Geist“ ver
stoßen und

□  eine Diskrim inierung der 
deutschen Wirtschaft bedeuten 
würde;

□  dazu führt, daß ausländische 
Unternehmen eher m it auslän
dischen anstatt m it deutschen 
Zusammengehen würden;

□  eine einseitige und unratio
nelle Strukturentwicklung in der 
EWG zur Folge haben kann.

Nachholbedarf an Konzentration

Die industrieseitig vertretene 
These, wonach größere Unter
nehmen im Ausland auch grö
ßere Unternehmen bei uns be
dingen, wird von Anhängern der 
Fusionskontrolie als nicht schlüs
sig hingestellt. Offene Märkte 
bedeuten noch nicht weltoffene 
Konkurrenz, entgegnen sie. — 
Häufig heißt es auch: Die ameri
kanischen Unternehmen sind

deswegen größer, weil der US- 
Markt so groß ist. —

In der Tat ist „Größe“ nicht ein 
Wert an sich. Deutsche Unter
nehmen brauchen daher nicht 
per se genau oder ähnlich groß 
zu sein wie relevante ausländi
sche Unternehmen. Soweit deut
sche Unternehmen aber in der 
EWG, in den USA oder in d rit
ten Ländern mit größeren Ein
heiten in Wettbewerbsberührung 
stehen oder gelangen werden, 
kann „Größe“ in Gestalt von 
Produktions- und Finanzkraft ein 
durchaus wettbewerbsrelevanter 
Faktor sein. Es wäre verhäng
nisvoll zu meinen: Weil die USA 
räumlich 32mal größer sind als 
die BRD oder weil die US-Be- 
völkerung viermal größer ist als 
die der BRD, könnten unsere 
Unternehmen 32mal bzw. vier
mal kleiner bleiben! Das VW- 
Werk wäre dann im Verhältnis 
zum nationalen deutschen Markt 
höchst disproportional angelegt.

Wenn es aber heute immer 
weniger sinnvoll ist, nationale 
Märkte und Unternehmensgröße 
in einer angemessenen Relation 
zueinander zu halten, dann er
scheint auch jede nationale Grö
ßenkontrolle abwegig. In Holland 
und Luxemburg ist man jeden
fa lls stolz auf eigene Großun
ternehmen (Holland: Unilever, 
Shell und Philips; Luxemburg: 
Arbed). Diese Unternehmen 
müßten total dezimiert werden, 
wenn die „Größentheorie" der 
Anhänger der Fusionskontrolle 
fundiert wäre. Im Zuge der 
ständigen weltweiten Verflech
tung w ird kein nationaler Markt, 
der potentiell der W eltkonkur
renz offensteht, auf die Dauer 
räumlich bzw. national verengt 
bleiben! Wenn zudem der Fort
schritts- und Kapital kraftwettbe- 
werb letztlich die entscheidenden 
Wettbewerbsparameter im Glo

balwettbewerb sind, dann muß 
man relevanten Unternehmen 
auch gestatten, im globalen Maß
stab zu disponieren. Somit sind 
Größenvergleiche auf internatio
naler Ebene zwingend, wenn man 
nicht wettbewerbspolitische Au
genwischerei betreiben w ill. 
In diesem Sinne erg ibt sich z. B. 
fü r das Jahr 1968, daß von den 
300 größten Unternehmen der 
westlichen Welt 6 2 %  auf die 
USA, 7 ,9%  auf England, 6 ,9%  
auf Japan und nur 6 %  auf die 
BRD entfallen.

Unser Fazit lautet: Eine Fu
sionskontrolle ist der Idee nach 
bei Überschreitung eines be
stimmten Ausmaßes an Unter
nehmenskonzentration ein rea
listisches, ja  zur Erhaltung der 
marktwirtschaftlichen Ordnung 
sogar vitales wirtschafts- und 
gesellschaftspolitisches Anlie
gen. Das „bestimmte Ausmaß“ 
ist jedoch überaus schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich richtig 
und gerecht zu bestimmen. Die 
Gefahr dirigistisch-w illkürlicher 
Eingriffe m it allen negativen Fol
gen ist unabweisbar. Daher 
kann eine Antifusions-Interven- 
tion immer nur eine politisch zu 
verantwortende Entscheidung 
sein. Noch w ichtiger ist aber, 
daß jetzt und in absehbarer Zu
kunft aus der Konzentrations
bewegung in der BRD und in 
Europa noch keine Gefahr er
wächst. Im Gegenteil, w ir haben 
auf unserem Kontinent noch 
einen starken Nachholbedarf an 
Konzentration, wenn unsere 
Wirtschaft ihre Position im Welt
konzert der Kräfte halten oder 
verbessern w ill. Falls aber eines 
Tages eine Fusionskontrolle 
erforderlich werden sollte, ist 
sie für die deutsche Wirtschaft 
nur auf europäischer, besser 
aber noch auf weltweiter Ebene 
tragbar.
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